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Memorandum

Okonomie fiir den Naturschutz

Wirtschaften im Einklang mit
Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt

Die unterzeichnenden Okonomen und
Wissenschaftler anderer Disziplinen be-
ziehen mit diesem Memorandum in zwei-
erlei Hinsicht Position: (I) Eine nachhalti-
ge, gesunde wirtschaftliche Entwicklung ist
nicht ohne den Schutz und den Erhalt der
biologischen Vielfalt moglich. (II) Hierbei
mussen verstarkt dkonomische Prinzipien
beachtet und 6konomische Instrumente
eingesetzt werden.

Natur ist ein Kapital, das sich zu erhalten
lohnt. Der Reichtum der Natur wird jedoch
schwerlich gegen die Krafte eines globali-
sierten Marktes zu sichern sein. Erfolg
versprechender ist es, den Markt selbst
als ein Instrument im Naturschutz zu
gebrauchen — Naturschutz 6konomisch zu
betreiben. Hierfir stehen Instrumente
bereit, die weiterentwickelt und an beste-
hende und zukiinftige Herausforderungen
angepasst werden missen.

Die Naturschutzdkonomie bietet das not-
wendige Wissen fur einen solchen Pro-
zess. Dieses Wissen sollte in der Politik-
beratung starker genutzt werden. Zur Zeit
wird auf Initiative Deutschlands, beschlos-
sen auf dem G8 Umweltminister-Gipfel in
Potsdam 2007 analog zum Stern-Report
Uber die Kosten des Klimawandels eine
Studie Uber die weltweiten Kosten des
Biodiversitatsverlustes durchgeflihrt. Ein
erster Zwischenbericht der sogenannten
TEEB-Studie (The Economics of Eco-
systems and Biodiversity) wurde 2008 zur
9. Vertragsstaatenkonferenz des Uberein-
kommens Uber die biologische Vielfalt
veroffentlicht. Er machte deutlich, dass der

Verlust an biologischer Vielfalt nicht allein
ein ethisches sondern auch ein schwer-
wiegendes 6konomisches Problem ist. Die
politischen Forderungen des TEEB-
Zwischenberichtes gehen in die Richtung
dieses Memorandums: Durch starkeren
Einsatz 6konomischer Instrumente die
wirtschaftlichen Aktivitaten mit dem Ziel
des Schutzes der Natur in Einklang brin-
gen und Naturschutz hierdurch wirksamer
und auch effizienter durchfihren. Bis zur
10. Vertragsstaatenkonferenz in 2010
werden weitere Berichte der TEEB-Studie
zur globalen Okonomie des Biodiversitats-
verlustes folgen.

Die Europaische Union hat sich bereits
2001 das Ziel gegeben, den Verlust der
biologischen Vielfalt bis 2010 zu stoppen.
Dieses Ziel wird nicht erreicht werden.
Auch in Deutschland wird der Gefahr-
dungsgrad vieler Arten und Lebensrdume
weiter zunehmen, Die Ergebnisse globaler
Studien, wie des Stern-Reports und der
TEEB-Studie missen in nationale Politik
umgesetzt werden. Auch in Deutschland
ist eine Trendwende bei der Gefahrdung
der biologischen Vielfalt nétig, die umso
eher erreicht werden wird, je schneller es
gelingt, unser Wirtschaften insgesamt
biodiversitatsfreundlicher auszurichten.
Hierzu méchte dieses Memorandum einen
Beitrag leisten. Die ndétigen Entscheidun-
gen miassen von den verantwortlichen
Politikern auch in Deutschland getroffen
werden.



1. Die Kernaussagen

» Der Verlust an biologischer Viel-
falt hat weltweit eine erschreckende
Geschwindigkeit erreicht. Dabei gilt fur
Naturkapital dasselbe wie fur Men-
schen gemachtes Kapital: Wir missen
von den Zinsen leben und dirfen es
nicht verzehren.

» Die Erhaltung der Natur ist nicht
nur ethische Pflicht, sie rechnet sich oft
auch okonomisch.

» Die Krafte des globalisierten
Marktes brauchen starke Gegenge-
wichte. Allein mit Ge- und Verboten
wird die biologische Vielfalt nicht zu
erhalten sein. Es missen mehr 6ko-
nomische Instrumente eingesetzt wer-
den, die dafur sorgen, dass Naturerhalt
ein integraler Teil des dkonomischen
Strebens wird. Mehr 6konomische
Instrumente einsetzen heildt:

» Es miuissen klare okonomische
Anreize fur den Erhalt der Natur ge-
setzt werden.

» Wir mussen starker ergebnisori-
entiert steuern und bei der Mal3nah-
menumsetzung mehr auf Erfahrungen
und Wissen der Akteure vor Ort bauen.
Dadurch lasst sich die Effektivitat und
Effizienz von Mallnahmen steigern.

» Durch die Festlegung von Pflich-
ten, Kompetenzen und Spielregeln
konnen Interessen und Markte fur den
Erhalt der biologischen Vielfalt ge-
schaffen werden. Dies setzt bei priva-
ten und offentlichen Akteuren &kono-
mische Krafte fur den Erhalt der Natur
frei.

» Wir mussen uns deutlicher un-
serer globalen Verantwortung bewusst
werden: Die ungleiche Verteilung von
Nutzen, Kosten und o6konomischen
Kapazitaten zu Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt macht es erforderlich,
dass die einkommensstarken Staaten
mehr Verantwortung uber ihre Grenzen
hinaus Ubernehmen.

» Das oOkonomische Wissen flr
einen effizienten und wirksamen
Schutz der biologischen Vielfalt sollte
ausgebaut und starker als bisher fur
die Politikberatung genutzt werden.



2. Ausgangslage und politischer Hintergrund

In der Goéteborgstrategie gab sich die Eu-
ropaische Union 2001 das Ziel, den Verlust an
biologischer Vielfalt in Europa bis 2010 erfolg-
reich einzuddammen und den negativen Trend
in einen positiven umzukehren. Von diesem
Ziel ist die EU und auch Deutschland weit
entfernt. Die Intensivierung der Landwirtschaft,
Landschaftsfragmentierung, Landnutzungsan-
derungen, Versiegelungen und vieles andere
fihren weiterhin zu einem Rickgang der
biologischen Vielfalt.

Ihr Erhalt gehoért ebenso wie der Klima-
schutz zu den Umweltbereichen, in denen
noch kein entscheidender Durchbruch in
Richtung einer nachhaltigen Entwicklung
erzielt werden konnte. Klimaschutz und Schutz
der biologischen Vielfalt sind eng miteinander
verkoppelt. Die Verschiebung der Klimazonen
wird den Artenschwund dramatisch beschleu-
nigen. Die ungebrochene Zerstérung der
Regenwalder, die den groRten Teil der Arten-
vielfalt der Erde beherbergen, ist gleichzeitig
ein wesentlicher Faktor fir den ungebremsten
Anstieg der CO,-Emissionen.

Zwei wichtige Strategien sollen das politi-
sche Handeln in Europa und Deutschland
bestimmen: (1) Die Lissabon-Strategie, die
2000 mit den Zielen verabschiedet wurde, die

Arbeitslosigkeit zu bekampfen und Europa
,zum wettbewerbsfahigsten und dynamischs-
ten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt
zu machen®. (2) Die in Goéteborg 2001 begon-
nene und 2006 Uberarbeitete Strategie der EU
fir nachhaltige Entwicklung, nach der diese
Ziele nachhaltig zu erreichen sind, so dass wir
unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln eine
Welt vererben, die (mindestens) den gleichen
Reichtum an natiurlichen Ressourcen zur
Befriedigung ihrer Bedurfnisse bietet, wie er
uns zur Verfugung steht.

Ein dritter politischer Bezugspunkt der
Uberlegungen und Forderungen dieses Memo-
randums ist die ,Better Regulation Initiative®
der Europaischen Union. Staatliche Regelun-
gen sollen so beschaffen sein, dass ihre Zwe-
cke effektiv erreicht werden, bei moglichst
geringer Belastung der wirtschaftlichen Akteu-
re. Okonomische Instrumente bieten hierzu
vielfaltige Moglichkeiten — sowohl im Verhaltnis
zwischen Staat und Privaten als auch zwi-
schen staatlichen Korperschaften untereinan-
der. Die im Zuge der Foéderalismusreform
anstehende Neuregelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes eroffnet hierfir aktuelle Chan-
cen.

3. Natur ist Kapital und nutzt —auch 6konomisch

Die unterschiedlichsten (und sich auf an-
deren Gebieten zuweilen widersprechenden)
ethischen Ansatze kommen zu demselben
Schluss, dass der Naturerhalt, speziell die
Verhinderung des Aussterbens von Arten, eine
moralische Pflicht gegenliber spateren Gene-
rationen darstellt. Daher ist er als prioritares
ethisches Ziel in unserer nationalen Gesetzge-
bung ebenso verankert wie in internationalen
Abkommen, wie etwa dem Ubereinkommen
Uber die biologische Vielfalt.

Eine Pflicht muss freilich auch erflllbar
sein. Das ist fraglich, wenn ihre Erfullung mit
schweren 6konomischen Nachteilen einher-
geht. Wie sorgféltige Studien seit vielen Jahren
zeigen, liegt dieser Fall aber gerade nicht vor.
Jenseits ethischer Uberlegungen hat der Erhalt

der Natur und biologischen Vielfalt vielmehr
konkrete 6konomische Vorteile: Natlrliche
Auen helfen, die Gewalt von Hochwassern zu
bandigen und vermindern Schaden. Intakte
Bergwalder reduzieren die Lawinengefahr und
gefahrliche Erdrutsche. Eine 6kologisch ange-
passte Landwirtschaft verbessert die Lebens-
raumbedingungen in unserer Kulturlandschaft,
tragt gleichzeitig zur Erhaltung und Verbesse-
rung unserer Bdden bei und schitzt die
Grundwasservorkommen.

Okonomisch gesehen ist Natur ein Ver-
mdgen, das es zu erhalten gilt. Soll Naturver-
mogen an zukunftige Generationen weiterge-
geben werden, so gilt ebenso wie fir men-
schengemachtes, technisches Kapital: Wir



mussen von den Zinsen leben und durfen es
nicht verzehren.

Technisches Kapital kann in relativ kurzer
Zeit ersetzt werden. Zerstérte Lebensrdume
hingegen kdénnen haufig nach Jahrzehnten und
Jahrhunderten noch nicht ihre urspringlichen
Funktionen wieder ausiben. Jedes Individuum
einer hoher entwickelten Art tragt eine unter-
schiedliche genetische Ausstattung. Erlischt
die Art, so ist die Mannigfaltigkeit ihres Ge-
noms unwiederbringlich verloren.

Natur und biologische Vielfalt sind Grund-
lagen und Voraussetzungen vieler Aktivitaten,
die das Wohlbefinden der Menschen steigern
und eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung
haben. Wandern, Reiten, Klettern, Angeln,
Mountain-Biking bis hin zu Naturbtchern und -
filmen bilden zusammengenommen einen
Wirtschaftsfaktor mit erheblicher Bedeutung.
Vielféltige schone Landschaften sind das
Kapital, mit dem unsere Tourismusindustrie im

4. Abbau von Fehlsteuerungen

Wenn der Nutzen des Naturschutzes sei-
ne Kosten Ubersteigt, so fragt man sich, warum
Naturschutz sich nicht von allein durchsetzt.
Die Antwort ist einfach: Weil in diesem Bereich
Okonomische Prinzipien aus verschiedenen
Grunden bisher nicht wirken kénnen. Teils liegt
dies daran, dass es sich bei den Naturgitern
um so genannte Kollektivguter handelt, bei
denen Nutzer nicht ohne weiteres zur Kosten-
deckung herangezogen werden kénnen. Hier
sind auch in einer Marktgesellschaft kollektive
Beschlisse unvermeidlich und missen geeig-
nete Institutionen geschaffen werden, die die
durchaus vorhandene Zahlungsbereitschaft
bindeln.

Neben diesem grundsatzlichen Problem,
welches auch auf anderen Gebieten besteht,
existieren in der Landschaft zahlreiche poli-
tisch herbeigefihrte Umstéande, welche die
wirtschaftlichen Akteure zu Handlungen anrei-
zen (oder diese zumindest tolerieren), die mit
dem Erhalt der biologischen Vielfalt unverein-

internationalen ~ Wettbewerb  konkurrieren
muss. Naturschutz und Landschaftspflege
erhalten Arbeitsplatze im landlichen Raum und
sichern den Erhalt Jahrhunderte alter Kultur-
landschaften.

Fur die pharmazeutische Industrie ebenso
wie fur die Zichtung neuer ertragreicher und
resistenter Sorten ist die natirliche biologische
Vielfalt ein unerlassliches Reservoir, das es zu
erhalten gilt.

Okonomen ermitteln die Vorteile des Er-
halts von Natur und biologischer Vielfalt, indem
sie den sich daraus ergebenden Nutzen mone-
tar bewerten. Studien, die Nutzen und Kosten
von Mafinahmen zum Schutz von Natur und
biologischer Vielfalt in Deutschland und Euro-
pa gegenuberstellen, kommen zu dem
Schluss, dass der Nutzen der Ausweitung
dieser Malnahmen die damit verbundenen
Kosten oft deutlich Ubersteigt. Mehr Natur-
schutz flhrt danach zu Wohlfahrtsgewinnen.

bar sind. So haben im Agrarwesen der Europa-
ischen Union politische Eingriffe seit Jahrzehn-
ten den Verlust an Artenvielfalt beschleunigt.
Die derzeit noch wirksamen Fehlsteue-
rungen lassen sich in zwei Punkten zusam-
menfassen: Die durchaus vorhandene Nach-
frage nach Artenvielfalt kann sich wegen
fehlender Markte nicht artikulieren, sie findet
sozusagen keine ,Adresse®. Aus demselben
Grund bildet sich kein Angebot. Im Allgemei-
nen verdient ein Landwirt durch den Verkauf
von Produkten, nicht aber durch den ,Verkauf*
von Artenvielfalt. Alle Erfahrung lehrt, dass ein
Angebot sofort entsteht, wenn dies lukrativ ist.
Es ist paradox, dass in unserer Gesellschaft
mit allem Geld verdient werden kann und darf,
sogar mit moralisch Zweifelhaftem. Nur Natur-
glter und Artenvielfalt sollen gratis (bestenfalls
kostendeckend, aber ohne Gewinn) bereitge-
stellt werden. Die vorhandenen Defizite ver-
wundern unter diesen Umstanden nicht.



5. Mehr Akzeptanz durch 6konomische Prinzipien

In einer Situation globalen Wettbewerbs
ist die Erhaltung des Naturkapitals besonders
schwierig. Firmen, Kommunen und Staaten
konkurrieren miteinander. Solange das Prob-
lem der Kollektivgiter nicht geldst wird, wird
der Akteur, welcher Naturschutz betreibt, mit
den Kosten allein belastet, wahrend der Nut-
zen der biologischen Vielfalt weiterhin fur alle
kostenlos verflugbar ist. Diese asymmetrische
Verteilung der bei Erhaltungsmalinahmen
auftretenden Kosten und Nutzen macht eine
erfolgreiche Politik besonders schwierig.

Der Naturschutz wird mehr Geld und
Ressourcen als bisher bendtigen, wenn es
gelingen soll, die Erosion des Naturkapitals
einzuddmmen. Hierzu braucht er eine hohe
offentliche Akzeptanz, die er wiederum nur
erreichen wird, wenn deutlich gemacht werden
kann, dass die zur Verfigung gestellten Mittel
so effizient wie mdglich eingesetzt werden.

Ein Schutz von Natur und biologischer
Vielfalt, der nicht gegen die wirtschaftlichen
Handlungsmotive der Akteure agiert, sondern
sie sich geschickt zunutze macht, ihr Wissen
und ihre Fahigkeiten zugunsten des Natur-
schutzes mobilisiert und ein hohes Schutzni-
veau bei moglichst geringen wirtschaftlichen

6. Klare Anreize schaffen

Anreize fur den Naturschutz zu setzen
heilt: Uber Mindestanforderungen hinausge-
hendes, besonders naturschonendes oder
-forderndes Verhalten wird finanziell belohnt,
belastende Aktivitditen werden dagegen ver-
teuert.

Anders als bisher miissen Anreize so ge-
setzt werden, dass sie die Angesprochenen in
einer Weise lenken, die nach aller Erfahrung
und Voraussicht den héchsten Erfolg fir Um-
welt- und Naturschutz erwarten lasst. In der
Landwirtschaft kann eine erfolgsorientierte
Honorierung, eine erhoéhte Foérderung fur
langerfristige Vereinbarungen, Folgevertrage
und  flachenubergreifende = Kooperationen
sowie ein differenziertere Mitteleinsatz die
Effizienz von NaturschutzmalRnahmen weiter
erhdhen.

Belastungen verwirklicht, ist gleichzeitig auch
der Naturschutz, der die hdchste politische und
gesellschaftliche Akzeptanz erreichen wird.

Ansatze modernen Naturschutzes be-
schranken sich schon langst nicht mehr auf
ordnungsrechtliche Ge- und Verbote. Im deut-
schen Naturschutzrecht zeigt die Entwicklung
der Eingriffsregelung hin zu (bergreifenden
Ausgleichspools und Okokonten, wie durch
den Einsatz 6konomischer Prinzipien Effizienz-
und Wirksamkeitsgewinne erzielt werden
kénnen. Auch in die Agrarpolitik wurden inzwi-
schen Okonomische Instrumente zugunsten
der Erhaltung biologischer Vielfalt eingefiigt,
die die oben genannten negativen Tendenzen
bisher aber bei weitem nicht zu kompensieren
vermochten.

Die bestehenden Ansatze sind auszubau-
en; es besteht ein groRes Potenzial fir Effi-
zienzgewinne. Diese sind nach den Prinzipien
° Klare Anreizsetzung,

e  Zielsteuerung,

e  Schaffung von Markten und

e  Nutzung von Synergieeffekten

zu erschlielRen. Diese Prinzipien werden im
Folgenden erlautert.

Nicht nur in der Landwirtschaft sollten An-
reize flr eine naturfreundliche Flachenbewirt-
schaftung und -gestaltung gesetzt werden.
Industrie- und Gewerbebetriebe verfligen
haufig Uber erhebliche Reserveflachen, die bei
entsprechenden Anreizen naturnah gestaltet
werden koénnten. Bauherren, die fir eine
besonders 06kologische Gestaltung von Ge-
bauden (Dach- und Fassadenbegrinung) und
AuRenanlagen sorgen, konnten mit Nachlas-
sen auf bestimmte Kommunalabgaben ent-
lohnt werden (siehe z.B. Abwasserabgaben in
NRW).

Die anstehende Reform der Grundsteuer
sollte dazu genutzt werden, naturbelastende
Flachennutzungen generell starker zu besteu-
ern und naturvertragliche Formen im Gegen-
zug zu entlasten. Es ist zu priifen, ob Flachen



mit einer Landbewirtschaftung, die vorrangig
das Ziel hat, die biologische Vielfalt zu bewah-
ren, nicht generell von der Grundsteuer befreit
sein sollten. Mit einer die Grundsteuerreform
flankierenden AuRenbereichsabgabe konnten
der zunehmenden Zersiedelung der Land-
schaft entgegengewirkt und finanzielle Res-
sourcen fir die erforderliche Innenentwicklung
gewonnen werden.

Anreize sind nicht auf das Verhaltnis von
Staat und Privaten beschrankt. Auch innerhalb
der staatlichen Koérperschaften kénnten Anrei-
ze vermehrt fur ein effizientes naturvertragli-
ches Verhalten sorgen. So gibt es Vorschlage,
Uber den kommunalen Finanzausgleich
Schutzgebietsflachen oder besondere 6kologi-

7. Durch Ziele steuern

Bei allen naturschutzrelevanten Akteuren
bestehen erhebliche Wissensreserven, wie
Naturschutz in ihrem jeweiligen Betatigungs-
feld mit hohem Effekt und geringen Mitteln
umgesetzt werden kann. Diese Reserven
werden mobilisiert, wenn der Staat statt Hand-
lungsweisen vorzugeben, sich auf die Festle-
gung von Zielen beschrankt und die Wahl der
Umsetzungsmittel den Akteuren vor Ort iber-
Iasst. Eine Steuerung Uber Ziele ist wesentlich
flexibler als eine Steuerung Uber Handlungen.
Sie fuhrt dazu, dass Naturschutz wirksamer
und effizienter umgesetzt wird.

Bei der Umsetzung von Agrarumwelt-
maRnahmen sind erste Schritte in diese Rich-
tung getan. Die am Erfolg orientierte Honorie-
rung Okologischer Leistungen gibt dem Land-
wirt eigenen unternehmerischen Gestaltungs-
spielraum zurtick. Er kann selbst entscheiden,
welche BewirtschaftungsmalRnahmen er ein-
setzt, um die Naturschutzziele so effizient wie
moglich zu erreichen. Trotz positiver Erfahrun-
gen und hoher Akzeptanz werden diese Pro-
gramme erst von wenigen Bundeslandern
eingesetzt.

Eine zielorientierte Steuerung konnte
auch Konflikte vermindern. Denn Konsens
Uber Naturschutzziele ist schneller erreicht als
Konsens Uber die erforderlichen Handlungs-
weisen. Angler und andere Freizeitsportler
finden z.B. die Auflagen des Naturschutzes

sche Leistungen der Gemeinden durch ein
Punktesystem (Okopunkte) zu honorieren.
Naturschutz wirde dadurch von einer lastigen
Pflicht zu einer potenziellen Einnahmequelle
und dadurch nicht nur fir Naturschitzer inte-
ressant, sondern plotzlich auch fir den Kam-
merer.

Zur Zeit haben die armsten Bundeslander
die hoéchsten Pro-Kopf-Ausgaben fir Natur-
schutz. Allein schon aus Gerechtigkeitsgrin-
den sollten im Bund-Lander-Verhaltnis Finan-
zierungsmechanismen etabliert werden, mit
denen diejenigen, die das Naturerbe im be-
sonderen MaRe erhalten, auch besonders
daflr belohnt werden.

haufig iberzogen und zur Zielerreichung nicht
erforderlich. Weniger konflikttréchtig sind
Zielvereinbarungen. Vereine oder Verbande
bekommen das Recht, Gebiete zu nutzen und
verpflichten sich, sie in einem guten 6kologi-
schen Zustand zu erhalten. Risiken fiir einzel-
ne Gruppe konnten verbandsibergreifend
durch eine ,Versicherung gegen o©kologische
Schaden” abgesichert werden.

Voraussetzung fiir eine zielorientierte
Steuerung ist ein ausreichendes Wissen Uber
den derzeitigen Stand von Natur und Land-
schaft sowie ein zuverlassiges Monitoring tber
die beabsichtigten und unbeabsichtigten
Anderungen. In anderen Staaten wie England
und der Schweiz sind Monitoringsysteme
langst Stand der Technik. In Deutschland sind
Finanzierung und Inhalte der in der Bundesna-
turschutzgesetznovelle von 2000 vorgesehe-
nen Okologischen Umweltbeobachtung noch
immer vollig ungeklart.

Es gibt keine systematische Erhebung
Uber den Zustand und die Entwicklung von
Naturschutzgebieten. Trotz vielfach festgestell-
ter erheblicher Mangel werden Maflinahmen
zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und
Landschaft noch immer nicht ausreichend auf
ihren Erfolg hin Gberprift.

Es werden in unseren Statistiken mit ho-
hem Aufwand die unwichtigsten Dinge gezahlt
— beim Naturkapital, der Lebensgrundlage



unserer Nachkommen erscheint dagegen eine
ausreichende Datenbasis nicht erforderlich.
Eine wirksame, ziel- und erfolgsorientierte,

8. Markte fur Naturleistungen schaffen

Funktionierende Markte sind ein erfolgrei-
ches Instrument, um Guter in ausreichendem
MalR zu moglichst niedrigen Kosten bereitzu-
stellen. Durch eine geeignete Festlegung von
Kompetenzen, Anreizen, Nebenbedingungen,
Zielen und Zielkontrollen koénnen auch in
bestimmten Bereichen flir Naturschutzgiter
dynamische Marke fir mehr und besseren
Naturschutz geschaffen werden.

Das geltende Prinzip zur Kompensation
von Beeintrachtigungen der Natur geht davon
aus, dass diejenigen, die Natur und biologi-
sche Vielfalt durch bestimmte Téatigkeiten
belasten, selbst die entstandenen Schaden in
raumlichem Zusammenhang, mdglichst gleich-
artig wieder gut machen. Einige Elemente der
biologischen Vielfalt sind aber uberértliche und
Uberregionale Schutzgiter. An welcher Stelle
die Population einer gefahrdeten Art erhalten
wird, ist haufig weit weniger wichtig, als dass
sie Uberhaupt in ihrer genetischen Vielfalt
erhalten bleibt. Wer die Lebensstatten von
Pflanzen und Tieren zerstdrt oder fur andere
Zwecke in Anspruch nimmt, sollte alternativ zur
Pflicht der Wiederherstellung in eigener Regie
die Mdoglichkeit erhalten, neu entwickelte
gleichartige und gleichwertige Naturglter von
Dritten zu erwerben.

Spezialisierte Anbieter werden neu entwi-
ckelte Natur und 6kologische Leistungen kos-
tenglnstiger und in hdherer Qualitat anbieten
kénnen als der einzelne Verursacher von
Okologischen Schaden. Die Aufwertung von
Natur und die Schaffung von biologischer
Vielfalt wirden dadurch von einer lastigen
Pflicht zu einer Einnahmequelle. Ein Markt, auf
dem o6kologische Leistungen angeboten wer-
den, wirde zur Produktion von Natur die
gleichen unternehmerischen Qualitaten freiset-
zen, die auch bei der Produktion anderer Giter
zu Kostensenkungen und Qualitatssteigerun-
gen flhren.

Voraussetzung fur die Etablierung von
Markten fir Naturgiter sind klare Qualitatskri-
terien und Zertifizierungssysteme, die das

effiziente Naturschutzpolitik ist ohne ein soli-
des Monitoring von Natur und Landschaft nicht
moglich.

Niveau an biologischer Vielfalt absichern und
gleichzeitig eine ausreichende Anzahl an Markt-
teilnehmern ermoglichen. Dass solche Markte
auch fir Natur keine Vision sind, zeigt die lang-
jahrige Praxis des US-amerikanischen Wetland-
Mitigation-Bankings. Auch die sich in Deutsch-
land etablierenden Okokonten und Kompensati-
onsflachenpools, die zu einer flexibleren und
effizienteren Umsetzung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung beitragen, gehen in diese
Richtung. Ein wesentlicher Effizienzfortschritt
kénnte erzielt werden, wenn die vielen kleinen
auf einzelne Gemeinden oder einzelne Fachpla-
nungen abzielenden Insellésungen durch ge-
meinsame Ubergreifende Kriterien vernetzt
wirden und auch nicht-staatliche Anbieter
(Landwirte, private Forstbetriebe, Unternehmen
mit umfangreichen nicht genutzten Betriebsfla-
chen, Naturschutzverbande) zuséatzliche 6kolo-
gische Leistungen anbieten kénnten.

Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU
hat durch ihre Schutzziele, die nicht verwassert
werden durfen, das erste Mal im Naturschutz-
recht mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt
ernst gemacht. Kritisch zu sehen ist jedoch die
spezifische Art der praktischen Umsetzung der
FFH-Richtlinie. Die vorhandenen Mdglichkeiten
fur flexible Kompensationslésungen konnten in
Richtung eines Marktes fir vorsorgend ge-
schaffene Lebensrdume gefahrdeter Arten
weiter entwickelt werden. Dies wirde sowohl
der Durchsetzbarkeit der Naturschutzziele
nitzen als auch zu Effizienzgewinnen fuhren.

Naturschutz ist haufig eng mit der Produk-
tion von Gitern beispielsweise in der Land-,
Forst- und Fischereiwirtschaft verbunden und
zumindest einige Kaufer von Produkten aus
diesen Wirtschaftszweigen haben eine signifi-
kante Zahlungsbereitschaft fir Naturschutz.
Markte kdnnen dazu dienen, diese Zahlungs-
bereitschaft fir Naturschutzzwecke zu aktivie-
ren, wenn die Konsumenten in der Lage sind,
den Beitrag lhrer Konsumentscheidung fur den
Naturschutz abzuschatzen. Hierfir muss der
Bereich von Zertifizierung und Labelling, den



es etwa beim Okolandbau oder der FSC-
Zertifizierung von Waldern schon gibt, fir
weitere Produkte, die mit deutlichem Mehrwert
fur die Natur erstellt werden, weiterentwickelt
werden. Baustoffe, nachwachsende Rohstoffe

9. Synergien nutzen

Viele Naturschutzziele und -malRnahmen
ndtzen auch wirtschaftlichen Interessen. Eine
ausreichend flexible Ausgestaltung staatlicher
Naturschutzprogramme und ihre bessere
Abstimmung mit anderen staatlichen Pro-
grammen z.B. zur Foérderung regenerativer
Energien kdnnen dazu beitragen, dass Natur-
schutzakteure und andere gesellschaftliche
Akteure bei partiell gleichen Interessenlagen
starker als bisher kooperieren kdénnen. Da-
durch werden Win-Win-Effekte mdglich, die
beiden Seiten nitzen.

MaBnahmen des Trinkwasserschutzes
kénnen z.B., wenn sie in geeigneter Weise
ausgestaltet werden, auch den Naturschutz
fordern. Gegenseitige Vorteile gibt es auch im
Verhaltnis zum Hochwasserschutz, zum Tou-
rismus, zur Erhaltung der Beschaftigung im
landlichen Raum, bis hin zur Herstellung
landwirtschaftlicher Qualitatsprodukte.

und die Energieproduktion sind Bereiche, die
mit erheblichen Auswirkungen auf die biologi-
sche Vielfalt verbunden sind und fir die vor-
dringlich Kriterien fir nachhaltige und naturge-
rechte Produktion entwickelt werden muiissen.

Ein boomender Sektor ist die Produktion
nachwachsender Rohstoffe. Insbesondere die
Herstellung von Biomasse fiir eine regenerati-
ve Energieerzeugung bietet Potenziale auch
fur eine Erhdhung der biologischen Vielfalt.
Beispiele sind der vom Deutschen Rat fir
Landespflege empfohlene Anbau ertragreicher
Mischbestande auf Ackern, moderne Varianten
von Nieder- und Mittelwaldern sowie die ener-
getische Verwendung des Schnittes von arten-
reichen Mahwiesen. Leider werden bisher
unter dem Einfluss der Férderung Wege be-
schritten, die der Artenvielfalt eher entgegen-
stehen.

Das Ziel des Cardiff-Prozesses der EU ist
die Berucksichtigung und Integration von
Umweltaspekten in allen Politikbereichen. Eine
solche Integration der verschiedenen politi-
schen Malinahmen hilft Umwelt und Wirtschaft
durch hohere Effizienz.

10. Globale Verantwortung tibernehmen

Weltweit gesehen, liegen die Zentren der
biologischen Vielfalt eher in Landern mit nied-
rigeren Einkommen. Der Nutzen der biologi-
schen Vielfalt z.B. als touristische Attraktion, in
Form von aus Naturstoffen gewonnenen
Medikamenten oder als genetische Basis fir
die Zichtung leistungsfahigerer Kultursorten
kommt dagegen zu einem groRen Teil den
einkommensstarken Landern zugute. Hinzu
kommt, dass in Landern mit hohen Einkommen
eine Glterabwagung zugunsten der Erhaltung
der biologischen Vielfalt generell leichter fallt
als in Landern, in denen fir viele Einwohner
nicht einmal die Befriedigung der Grundbe-
durfnisse gesichert ist.

Grundsatzlich gilt zwar, dass jedes Land
Verantwortung tragt fur die Erhaltung der
biologischen Vielfalt auf seinem eigenen
Territorium, die ungleiche geographische

Verteilung von Nutzen, Kosten und ékonomi-
schen Kapazitaten macht es aber erforderlich,
dass die einkommensstarken Lander besonde-
re Verantwortung uber ihre Grenzen hinaus
Ubernehmen.

Die Frage der globalen Finanzierung von
Malnahmen ist ein zentrales Thema der 2008
in Deutschland stattfindenden 9. Vertragsstaa-
tenkonferenz des internationalen Uberein-
kommens Uber die biologische Vielfalt.
Deutschland sollte sich offensiv fiir die Ver-
besserung der internationalen Finanzierungs-
mechanismen einsetzen unter besonderer
Berlcksichtigung der erhdhten Verantwortung
der Industrienationen.

Eine starkere Unterstlitzung der Bemdi-
hungen einkommensschwacher Lander zur
Erhaltung ihrer Vielfalt an Arten und Lebens-
raumen einschliellich der genetischen Vielfalt



ist kein Almosen. |hre Begriindung liegt darin,
dass alle Lander in der Pflicht stehen, die
biologische Vielfalt zu erhalten, nicht nur das
Land, auf dessen Territorium sich gefahrdete
Arten und Lebensrdume mehr oder weniger
zufallig befinden. Ferner entspricht sie den
Ublichen 6konomischen Prinzipien des Interes-

11. Wissen starken und nutzen

Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland
und Europa eine zunehmende Zahl von Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die
sich mit naturschutzékonomischen Fragen
beschaftigen und wichtige Forschungsergeb-
nisse hervorgebracht haben. Es besteht jedoch
weiterhin groBer Forschungsbedarf und im
Folgenden sollen exemplarisch einige For-
schungsdefizite benannt werden.

Die mit dem Klimawandel einhergehende
Bedrohung der biologischen Vielfalt ist eine
neue Herausforderung, auf die die natur-
schutzpolitischen Instrumente bisher nur
unzureichend ausgerichtet sind. Institutionelle
Anpassungsprozesse sind erforderlich, um
eine moglichst effiziente und effektive Natur-
schutzpolitik unter den Bedingungen des
Klimawandels zu gewahrleisten. Bisher gibt es
jedoch nur ein rudimentdres Verstandnis
davon, wie solche institutionellen Anpassungs-
prozesse induziert werden kdénnen und wie
eine entsprechende Naturschutzpolitik auszu-
sehen hat.

Trotz Fortschritten beim Wissen um die
effiziente Ausgestaltung naturschutzpolitischer
Instrumente gibt es weiterhin Forschungsbe-
darf. Bei Agrarumweltprogrammen beispiels-
weise ist zu untersuchen, wie Anreizsysteme
auszugestalten sind, um bestimmte natur-
schutzfachlich wertvolle raumliche Muster von
biodiversitatsfreundlich bewirtschafteten Fla-
chen zu erzeugen. Ein solches Ziel kann nur
durch Kooperationen von Landnutzern erreicht
werden und es ist bisher wenig erforscht, wie

senausgleichs zwischen Verhandlungspartnern
mit unterschiedlichen naturlichen und 6kono-
mischen Bedingungen.

Eine Verbesserung der internationalen Fi-
nanzierungsmechanismen kommt letztendlich
auch den Industrieldndern zugute.

solche Kooperationen effizient angestoflien und
eingerichtet werden kénnen.

Im Hinblick auf den Forschungsprozess
und die methodische Herangehensweise ist
hervorzuheben, dass viele Fragen nicht von
Okonomen allein beantwortet werden kénnen,
sondern die Kooperation mit Naturwissen-
schaftlern erfordern. Okologisch-6konomische
Modelle haben sich fiir die Zusammenarbeit
mit Naturwissenschaftlern als eine viel ver-
sprechende Methode erwiesen, die es weiter
zu entwickeln gilt.

Ebenso ist zu betonen, dass sich bei der
Entwicklung innovativer Ansatze wie Auktionen
bei der Vergabe von Agrarumweltzahlungen
fir Naturschutzmaflnahmen oder bei der
Entwicklung regional angepasster Agrarum-
weltprogramme die Kooperation mit Stakehol-
dern ausgezahlt hat und flr weitere Projekte,
die die Entwicklung neuer MalRnahmen zum
Ziel haben, anzustreben ist.

Neben Forschungsdefiziten gibt es auch
ein Kommunikationsdefizit im Hinblick auf den
Transfer naturschutzékonomischen Wissens.
So ist bedauerlich, dass — abgesehen von
einigen hervorzuhebenden Ausnahmen - in
Okologischen Studiengdngen 6konomisches
Wissen nicht vermittelt wird. Okonomische
Wissensdefizite finden sich auch in Natur-
schutzbehérden und Ministerien. Diese Wis-
sensdefizite missen abgebaut werden.

Sprecher der Initiative ,Memorandum: Okonomie fiir den Naturschutz*:
Prof. Dr. Ulrich Hampicke, Greifswald; Dr. Frank Watzold, Leipzig

v.i.S.d.P:
gez. U. Hampicke, Greifswald, 16.08.2009



	Die unterschiedlichsten (und sich auf anderen Gebieten zuweilen widersprechenden) ethischen Ansätze kommen zu demselben Schluss, dass der Naturerhalt, speziell die Verhinderung des Aussterbens von Arten, eine moralische Pflicht gegenüber späteren Generationen darstellt. Daher ist er als prioritäres ethisches Ziel in unserer nationalen Gesetzgebung ebenso verankert wie in internationalen Abkommen, wie etwa dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt.  
	Ökonomisch gesehen ist Natur ein Vermögen, das es zu erhalten gilt. Soll Naturvermögen an zukünftige Generationen weitergegeben werden, so gilt ebenso wie für menschengemachtes, technisches Kapital: Wir müssen von den Zinsen leben und dürfen es nicht verzehren. 
	Technisches Kapital kann in relativ kurzer Zeit ersetzt werden. Zerstörte Lebensräume hingegen können häufig nach Jahrzehnten und Jahrhunderten noch nicht ihre ursprünglichen Funktionen wieder ausüben. Jedes Individuum einer höher entwickelten Art trägt eine unterschiedliche genetische Ausstattung. Erlischt die Art, so ist die Mannigfaltigkeit ihres Genoms unwiederbringlich verloren.
	Natur und biologische Vielfalt sind Grundlagen und Voraussetzungen vieler Aktivitäten, die das Wohlbefinden der Menschen steigern und eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben. Wandern, Reiten, Klettern, Angeln, Mountain-Biking bis hin zu Naturbüchern und -filmen bilden zusammengenommen einen Wirtschaftsfaktor mit erheblicher Bedeutung. Vielfältige schöne Landschaften sind das Kapital, mit dem unsere Tourismusindustrie im internationalen Wettbewerb konkurrieren muss. Naturschutz und Landschaftspflege erhalten Arbeitsplätze im ländlichen Raum und sichern den Erhalt Jahrhunderte alter Kulturlandschaften. 
	Für die pharmazeutische Industrie ebenso wie für die Züchtung neuer ertragreicher und resistenter Sorten ist die natürliche biologische Vielfalt ein unerlässliches Reservoir, das es zu erhalten gilt.
	Ökonomen ermitteln die Vorteile des Erhalts von Natur und biologischer Vielfalt, indem sie den sich daraus ergebenden Nutzen monetär bewerten. Studien, die Nutzen und Kosten von Maßnahmen zum Schutz von Natur und biologischer Vielfalt in Deutschland und Europa gegenüberstellen, kommen zu dem Schluss, dass der Nutzen der Ausweitung dieser Maßnahmen die damit verbundenen Kosten oft deutlich übersteigt. Mehr Naturschutz führt danach zu Wohlfahrtsgewinnen. 
	 
	Wenn der Nutzen des Naturschutzes seine Kosten übersteigt, so fragt man sich, warum Naturschutz sich nicht von allein durchsetzt. Die Antwort ist einfach: Weil in diesem Bereich ökonomische Prinzipien aus verschiedenen Gründen bisher nicht wirken können. Teils liegt dies daran, dass es sich bei den Naturgütern um so genannte Kollektivgüter handelt, bei denen Nutzer nicht ohne weiteres zur Kostendeckung herangezogen werden können. Hier sind auch in einer Marktgesellschaft kollektive Beschlüsse unvermeidlich und müssen geeignete Institutionen geschaffen werden, die die durchaus vorhandene Zahlungsbereitschaft bündeln. 
	Neben diesem grundsätzlichen Problem, welches auch auf anderen Gebieten besteht, existieren in der Landschaft zahlreiche politisch herbeigeführte Umstände, welche die wirtschaftlichen Akteure zu Handlungen anreizen (oder diese zumindest tolerieren), die mit dem Erhalt der  biologischen  Vielfalt unverein-
	 bar sind. So haben im Agrarwesen der Europäischen Union politische Eingriffe seit Jahrzehnten den Verlust an Artenvielfalt beschleunigt.  
	Die derzeit noch wirksamen Fehlsteuerungen lassen sich in zwei Punkten zusammenfassen: Die durchaus vorhandene Nachfrage nach Artenvielfalt kann sich wegen fehlender Märkte nicht artikulieren, sie findet sozusagen keine „Adresse“. Aus demselben Grund bildet sich kein Angebot. Im Allgemeinen verdient ein Landwirt durch den Verkauf von Produkten, nicht aber durch den „Verkauf“ von Artenvielfalt. Alle Erfahrung lehrt, dass ein Angebot sofort entsteht, wenn dies lukrativ ist. Es ist paradox, dass in unserer Gesellschaft mit allem Geld verdient werden kann und darf, sogar mit moralisch Zweifelhaftem. Nur Natur güter und Artenvielfalt sollen gratis (bestenfalls kostendeckend, aber ohne Gewinn) bereitgestellt werden. Die vorhandenen Defizite verwundern unter diesen Umständen nicht.
	In einer Situation globalen Wettbewerbs ist die Erhaltung des Naturkapitals besonders schwierig. Firmen, Kommunen und Staaten konkurrieren miteinander. Solange das Problem der Kollektivgüter nicht gelöst wird, wird der Akteur, welcher Naturschutz betreibt, mit den Kosten allein belastet, während der Nutzen der biologischen Vielfalt weiterhin für alle kostenlos verfügbar ist. Diese asymmetrische Verteilung der bei Erhaltungsmaßnahmen auftretenden Kosten und Nutzen macht eine erfolgreiche Politik besonders schwierig.
	Der Naturschutz wird mehr Geld und Ressourcen als bisher benötigen, wenn es gelingen soll, die Erosion des Naturkapitals einzudämmen. Hierzu braucht er eine hohe öffentliche Akzeptanz, die er wiederum nur erreichen wird, wenn deutlich gemacht werden kann, dass die zur Verfügung gestellten Mittel so effizient wie möglich eingesetzt werden. 
	Ein Schutz von Natur und biologischer Vielfalt, der nicht gegen die wirtschaftlichen Handlungsmotive der Akteure agiert, sondern sie sich geschickt zunutze macht, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zugunsten des Naturschutzes mobilisiert und ein hohes Schutzniveau bei möglichst geringen  wirtschaftlichen  Belastungen verwirklicht, ist gleichzeitig auch der Naturschutz, der die höchste politische und gesellschaftliche Akzeptanz erreichen wird.
	Ansätze modernen Naturschutzes beschränken sich schon längst nicht mehr auf ordnungsrechtliche Ge- und Verbote. Im deutschen Naturschutzrecht zeigt die Entwicklung der Eingriffsregelung hin zu übergreifenden Ausgleichspools und Ökokonten, wie durch den Einsatz ökonomischer Prinzipien Effizienz- und Wirksamkeitsgewinne erzielt werden können. Auch in die Agrarpolitik wurden inzwischen ökonomische Instrumente zugunsten der Erhaltung biologischer Vielfalt eingefügt, die die oben genannten negativen Tendenzen bisher aber bei weitem nicht zu kompensieren vermochten. 
	Die bestehenden Ansätze sind auszubauen; es besteht ein großes Potenzial für Effizienzgewinne. Diese sind nach den Prinzipien
	Anreize für den Naturschutz zu setzen heißt: Über Mindestanforderungen hinausgehendes, besonders naturschonendes oder  -förderndes Verhalten wird finanziell belohnt, belastende Aktivitäten werden dagegen verteuert.
	Anders als bisher müssen Anreize so gesetzt werden, dass sie die Angesprochenen in einer Weise lenken, die nach aller Erfahrung und Voraussicht den höchsten Erfolg für Umwelt- und Naturschutz erwarten lässt. In der Landwirtschaft kann eine erfolgsorientierte Honorierung, eine erhöhte Förderung für längerfristige Vereinbarungen, Folgeverträge und flächenübergreifende Kooperationen sowie ein differenziertere Mitteleinsatz die Effizienz von Naturschutzmaßnahmen weiter erhöhen.
	Nicht nur in der Landwirtschaft sollten Anreize für eine naturfreundliche Flächenbewirtschaftung und -gestaltung gesetzt werden. Industrie- und Gewerbebetriebe verfügen häufig über erhebliche Reserveflächen, die bei entsprechenden Anreizen naturnah gestaltet werden könnten. Bauherren, die für eine besonders ökologische Gestaltung von Gebäuden (Dach- und Fassadenbegrünung) und Außenanlagen sorgen, könnten mit Nachlässen auf bestimmte Kommunalabgaben entlohnt werden (siehe z.B. Abwasserabgaben in NRW). 
	Die anstehende Reform der Grundsteuer sollte dazu genutzt werden, naturbelastende Flächennutzungen generell stärker zu besteuern und naturverträgliche Formen im Gegenzug zu entlasten. Es ist zu prüfen, ob Flächen mit einer Landbewirtschaftung, die vorrangig das Ziel hat, die biologische Vielfalt zu bewahren, nicht generell von der Grundsteuer befreit sein sollten. Mit einer die Grundsteuerreform flankierenden Außenbereichsabgabe könnten der zunehmenden Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt und finanzielle Ressourcen für die erforderliche Innenentwicklung gewonnen werden. 
	Anreize sind nicht auf das Verhältnis von Staat und Privaten beschränkt. Auch innerhalb der staatlichen Körperschaften könnten Anreize vermehrt für ein effizientes naturverträgliches Verhalten sorgen. So gibt es Vorschläge, über den kommunalen Finanzausgleich Schutzgebietsflächen oder besondere ökologische Leistungen der Gemeinden durch ein Punktesystem (Ökopunkte) zu honorieren. Naturschutz würde dadurch von einer lästigen Pflicht zu einer potenziellen Einnahmequelle und dadurch nicht nur für Naturschützer interessant, sondern plötzlich auch für den Kämmerer. 
	Zur Zeit haben die ärmsten Bundesländer die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Naturschutz. Allein schon aus Gerechtigkeitsgründen sollten im Bund-Länder-Verhältnis Finanzierungsmechanismen etabliert werden, mit denen diejenigen, die das Naturerbe im besonderen Maße erhalten, auch besonders dafür belohnt werden.
	 
	Bei allen naturschutzrelevanten Akteuren bestehen erhebliche Wissensreserven, wie Naturschutz in ihrem jeweiligen Betätigungsfeld mit hohem Effekt und geringen Mitteln umgesetzt werden kann. Diese Reserven werden mobilisiert, wenn der Staat statt Handlungsweisen vorzugeben, sich auf die Festlegung von Zielen beschränkt und die Wahl der Umsetzungsmittel den Akteuren vor Ort überlässt. Eine Steuerung über Ziele ist wesentlich flexibler als eine Steuerung über Handlungen. Sie führt dazu, dass Naturschutz wirksamer und effizienter umgesetzt wird. 
	Bei der Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen sind erste Schritte in diese Richtung getan. Die am Erfolg orientierte Honorierung ökologischer Leistungen gibt dem Landwirt eigenen unternehmerischen Gestaltungsspielraum zurück. Er kann selbst entscheiden, welche Bewirtschaftungsmaßnahmen er einsetzt, um die Naturschutzziele so effizient wie möglich zu erreichen. Trotz positiver Erfahrungen und hoher Akzeptanz werden diese Programme erst von wenigen Bundesländern eingesetzt.
	Eine zielorientierte Steuerung könnte auch Konflikte vermindern. Denn Konsens über Naturschutzziele ist schneller erreicht als Konsens über die erforderlichen Handlungsweisen. Angler und andere Freizeitsportler finden z.B. die Auflagen des Naturschutzes häufig überzogen und zur Zielerreichung nicht erforderlich. Weniger konfliktträchtig sind Zielvereinbarungen. Vereine oder Verbände bekommen das Recht, Gebiete zu nutzen und verpflichten sich, sie in einem guten ökologischen Zustand zu erhalten. Risiken für einzelne Gruppe könnten verbandsübergreifend durch eine „Versicherung gegen ökologische Schäden“ abgesichert werden.
	Voraussetzung für eine zielorientierte Steuerung ist ein ausreichendes Wissen über den derzeitigen Stand von Natur und Landschaft sowie ein zuverlässiges Monitoring über die beabsichtigten und unbeabsichtigten Änderungen. In anderen Staaten wie England und der Schweiz sind Monitoringsysteme längst Stand der Technik. In Deutschland sind Finanzierung und Inhalte der in der Bundesnaturschutzgesetznovelle von 2000 vorgesehenen ökologischen Umweltbeobachtung noch immer völlig ungeklärt. 
	Es gibt keine systematische Erhebung über den Zustand und die Entwicklung von Naturschutzgebieten. Trotz vielfach festgestellter erheblicher Mängel werden Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft noch immer nicht ausreichend auf ihren Erfolg hin überprüft. 
	Es werden in unseren Statistiken mit hohem Aufwand die unwichtigsten Dinge gezählt – beim Naturkapital, der Lebensgrundlage unserer Nachkommen erscheint dagegen eine ausreichende Datenbasis nicht erforderlich. Eine wirksame, ziel- und erfolgsorientierte, effiziente Naturschutzpolitik ist ohne ein solides Monitoring von Natur und Landschaft nicht möglich. 
	Funktionierende Märkte sind ein erfolgreiches Instrument, um Güter in ausreichendem Maß zu möglichst niedrigen Kosten bereitzustellen. Durch eine geeignete Festlegung von Kompetenzen, Anreizen, Nebenbedingungen, Zielen und Zielkontrollen können auch in bestimmten Bereichen für Naturschutzgüter dynamische Märke für mehr und besseren Naturschutz geschaffen werden. 
	Das geltende Prinzip zur Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur geht davon aus, dass diejenigen, die Natur und biologische Vielfalt durch bestimmte Tätigkeiten belasten, selbst die entstandenen Schäden in räumlichem Zusammenhang, möglichst gleichartig wieder gut machen. Einige Elemente der biologischen Vielfalt sind aber überörtliche und überregionale Schutzgüter. An welcher Stelle die Population einer gefährdeten Art erhalten wird, ist häufig weit weniger wichtig, als dass sie überhaupt in ihrer genetischen Vielfalt erhalten bleibt. Wer die Lebensstätten von Pflanzen und Tieren zerstört oder für andere Zwecke in Anspruch nimmt, sollte alternativ zur Pflicht der Wiederherstellung in eigener Regie die Möglichkeit erhalten, neu entwickelte gleichartige und gleichwertige Naturgüter von Dritten zu erwerben. 
	Spezialisierte Anbieter werden neu entwickelte Natur und ökologische Leistungen kos tengünstiger und in höherer Qualität anbieten können als der einzelne Verursacher von ökologischen Schäden. Die Aufwertung von Natur und die Schaffung von biologischer Vielfalt würden dadurch von einer lästigen Pflicht zu einer Einnahmequelle. Ein Markt, auf dem ökologische Leistungen angeboten werden, würde zur Produktion von Natur die gleichen unternehmerischen Qualitäten freisetzen, die auch bei der Produktion anderer Güter zu Kostensenkungen und Qualitätssteigerungen führen. 
	Voraussetzung für die Etablierung von Märkten für Naturgüter sind klare Qualitätskriterien und Zertifizierungssysteme, die das Niveau an biologischer Vielfalt absichern und gleichzeitig eine ausreichende Anzahl an Marktteilnehmern ermöglichen. Dass solche Märkte auch für Natur keine Vision sind, zeigt die langjährige Praxis des US-amerikanischen Wetland-Mitigation-Bankings. Auch die sich in Deutschland etablierenden Ökokonten und Kompensationsflächenpools, die zu einer flexibleren und effizienteren Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung beitragen, gehen in diese Richtung. Ein wesentlicher Effizienzfortschritt könnte erzielt werden, wenn die vielen kleinen auf einzelne Gemeinden oder einzelne Fachplanungen abzielenden Insellösungen durch gemeinsame übergreifende Kriterien vernetzt würden und auch nicht-staatliche Anbieter (Landwirte, private Forstbetriebe, Unternehmen mit umfangreichen nicht genutzten Betriebsflächen, Naturschutzverbän de) zusätzliche ökologische Leistungen anbieten könnten.
	Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU hat durch ihre Schutzziele, die nicht verwässert werden dürfen, das erste Mal im Naturschutzrecht mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt ernst gemacht. Kritisch zu sehen ist jedoch die spezifische Art der praktischen Umsetzung der FFH-Richtlinie. Die vorhandenen Möglichkeiten für flexible Kompensationslösungen könnten in Richtung eines Marktes für vorsorgend geschaffene Lebensräume gefährdeter Arten weiter entwickelt werden. Dies würde sowohl der Durchsetzbarkeit der Naturschutzziele nützen als auch zu Effizienzgewinnen führen.
	Naturschutz ist häufig eng mit der Produktion von Gütern beispielsweise in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft verbunden und zumindest einige Käufer von Produkten aus diesen Wirtschaftszweigen haben eine signifikante Zahlungsbereitschaft für Naturschutz. Märkte können dazu dienen, diese Zahlungsbereitschaft für Naturschutzzwecke zu aktivieren, wenn die Konsumenten in der Lage sind, den Beitrag Ihrer Konsumentscheidung für den Naturschutz abzuschätzen. Hierfür muss der Bereich von Zertifizierung und Labelling, den es etwa beim Ökolandbau oder der FSC-Zertifizierung von Wäldern schon gibt, für weitere Produkte, die mit deutlichem Mehrwert für die Natur erstellt werden, weiterentwickelt werden. Baustoffe, nachwachsende Rohstoffe und die Energieproduktion sind Bereiche, die mit erheblichen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt verbunden sind und für die vordringlich Kriterien für nachhaltige und naturgerechte Produktion entwickelt werden müssen. 
	Viele Naturschutzziele und -maßnahmen nützen auch wirtschaftlichen Interessen. Eine ausreichend flexible Ausgestaltung staatlicher Naturschutzprogramme und ihre bessere Abstimmung mit anderen staatlichen Programmen z.B. zur Förderung regenerativer Energien können dazu beitragen, dass Naturschutzakteure und andere gesellschaftliche Akteure bei partiell gleichen Interessenlagen stärker als bisher kooperieren können. Dadurch werden Win-Win-Effekte möglich, die beiden Seiten nützen.
	Maßnahmen des Trinkwasserschutzes können z.B., wenn sie in geeigneter Weise ausgestaltet werden, auch den Naturschutz fördern. Gegenseitige Vorteile gibt es auch im Verhältnis zum Hochwasserschutz, zum Tourismus, zur Erhaltung der Beschäftigung im ländlichen Raum, bis hin zur Herstellung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte. 
	Ein boomender Sektor ist die Produktion nachwachsender Rohstoffe. Insbesondere die Herstellung von Biomasse für eine regenerative Energieerzeugung bietet Potenziale auch für eine Erhöhung der biologischen Vielfalt. Beispiele sind der vom Deutschen Rat für Landespflege empfohlene Anbau ertragreicher Mischbestände auf Äckern, moderne Varianten von Nieder- und Mittelwäldern sowie die energetische Verwendung des Schnittes von artenreichen Mähwiesen. Leider werden bisher unter dem Einfluss der Förderung Wege beschritten, die der Artenvielfalt eher entgegenstehen. 
	Das Ziel des Cardiff-Prozesses der EU ist die Berücksichtigung und Integration von Umweltaspekten in allen Politikbereichen. Eine solche Integration der verschiedenen politischen Maßnahmen hilft Umwelt und Wirtschaft durch höhere Effizienz. 
	Weltweit gesehen, liegen die Zentren der biologischen Vielfalt eher in Ländern mit niedrigeren Einkommen. Der Nutzen der biologischen Vielfalt z.B. als touristische Attraktion, in Form von aus Naturstoffen gewonnenen Medikamenten oder als genetische Basis für die Züchtung leistungsfähigerer Kultursorten kommt dagegen zu einem großen Teil den einkommensstarken Ländern zugute. Hinzu kommt, dass in Ländern mit hohen Einkommen eine Güterabwägung zugunsten der Erhaltung der biologischen Vielfalt generell leichter fällt als in Ländern, in denen für viele Einwohner nicht einmal die Befriedigung der Grundbedürfnisse gesichert ist. 
	Grundsätzlich gilt zwar, dass jedes Land Verantwortung trägt für die Erhaltung der biologischen Vielfalt auf seinem eigenen Territorium, die ungleiche geographische Verteilung von Nutzen, Kosten und ökonomischen Kapazitäten macht es aber erforderlich, dass die einkommensstarken Länder besondere Verantwortung über ihre Grenzen hinaus übernehmen.
	Die Frage der globalen Finanzierung von Maßnahmen ist ein zentrales Thema der 2008 in Deutschland stattfindenden 9. Vertragsstaatenkonferenz des internationalen Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Deutschland sollte sich offensiv für die Verbesserung der internationalen Finanzierungsmechanismen einsetzen unter besonderer Berücksichtigung der erhöhten Verantwortung der Industrienationen. 
	Eine stärkere Unterstützung der Bemühungen einkommensschwacher Länder zur Erhaltung ihrer Vielfalt an Arten und Lebensräumen einschließlich der genetischen Vielfalt ist kein Almosen. Ihre Begründung liegt darin, dass alle Länder in der Pflicht stehen, die biologische Vielfalt zu erhalten, nicht nur das Land, auf dessen Territorium sich gefährdete Arten und Lebensräume mehr oder weniger zufällig befinden. Ferner entspricht sie den üblichen ökonomischen Prinzipien des Interessenausgleichs zwischen Verhandlungspartnern mit unterschiedlichen natürlichen und ökonomischen Bedingungen.  
	Eine Verbesserung der internationalen Finanzierungsmechanismen kommt letztendlich auch den Industrieländern zugute.
	Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland und Europa eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich mit naturschutzökonomischen Fragen beschäftigen und wichtige Forschungsergebnisse hervorgebracht haben. Es besteht jedoch weiterhin großer Forschungsbedarf und im Folgenden sollen exemplarisch einige Forschungsdefizite benannt werden. 
	Die mit dem Klimawandel einhergehende Bedrohung der biologischen Vielfalt ist eine neue Herausforderung, auf die die naturschutzpolitischen Instrumente bisher nur unzureichend ausgerichtet sind. Institutionelle Anpassungsprozesse sind erforderlich, um eine möglichst effiziente und effektive Naturschutzpolitik unter den Bedingungen des Klimawandels zu gewährleisten. Bisher gibt es jedoch nur ein rudimentäres Verständnis davon, wie solche institutionellen Anpassungsprozesse induziert werden können und wie eine entsprechende Naturschutzpolitik auszusehen hat. 
	Trotz Fortschritten beim Wissen um die effiziente Ausgestaltung naturschutzpolitischer Instrumente gibt es weiterhin Forschungsbedarf. Bei Agrarumweltprogrammen beispielsweise ist zu untersuchen, wie Anreizsysteme auszugestalten sind, um bestimmte naturschutzfachlich wertvolle räumliche Muster von biodiversitätsfreundlich bewirtschafteten Flächen zu erzeugen. Ein solches Ziel kann nur durch Kooperationen von Landnutzern erreicht werden und es ist bisher wenig erforscht, wie solche Kooperationen effizient angestoßen und eingerichtet werden können. 
	Im Hinblick auf den Forschungsprozess und die methodische Herangehensweise ist hervorzuheben, dass viele Fragen nicht von Ökonomen allein beantwortet werden können, sondern die Kooperation mit Naturwissenschaftlern erfordern. Ökologisch-ökonomische Modelle haben sich für die Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern als eine viel versprechende Methode erwiesen, die es weiter zu entwickeln gilt. 
	Ebenso ist zu betonen, dass sich bei der Entwicklung innovativer Ansätze wie Auktionen bei der Vergabe von Agrarumweltzahlungen für Naturschutzmaßnahmen oder bei der Entwicklung regional angepasster Agrarumweltprogramme die Kooperation mit Stakeholdern ausgezahlt hat und für weitere Projekte, die die Entwicklung neuer Maßnahmen zum Ziel haben, anzustreben ist. 
	Neben Forschungsdefiziten gibt es auch ein Kommunikationsdefizit im Hinblick auf den Transfer naturschutzökonomischen Wissens. So ist bedauerlich, dass – abgesehen von einigen hervorzuhebenden Ausnahmen – in ökologischen Studiengängen ökonomisches Wissen nicht vermittelt wird. Ökonomische Wissensdefizite finden sich auch in Naturschutzbehörden und Ministerien. Diese Wissensdefizite müssen abgebaut werden. 
	 

